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TOP 12: Perspektiven einer Neuaufstellung des GFNP

Verfahrensbegleitender Ausschuss GFNP am 06.03.2026

Christoph Heidenreich
Stadt Gelsenkirchen
Stadtbaurat
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Anlass

• vbA GFNP am 29.08.2025: Frage nach der zeitlichen Perspektive 
einer möglichen Neuaufstellung des GFNP vor dem Hintergrund der 15-
jährigen Geltungsdauer

➢ Beauftragung der Verwaltung zur Prüfung des Erfordernisses einer 
Neuaufstellung und Erstellung einer Vorlage
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Neuaufstellungserfordernis aus Anwendungsperspektive

• keine gesetzliche Verpflichtung zur Überprüfung der 
Aktualität von Flächennutzungsplänen

• Erfordernis zur Neuaufstellung nur, wenn
➢ die Abweichungen der Darstellungen von den realen 

räumlichen Gegebenheiten so zahlreich sind,
➢ oder die Leitvorstellungen- oder Vorgaben zur 

räumlichen Entwicklung sich so erheblich gewandelt haben,  
dass eine Änderung oder Ergänzung des Planes nicht mehr 
genügt.

• daher: Durchführung einer regelmäßigen grundlegenden 
Raumbeobachtung in Form von 
Raumbeobachtungsberichten
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Bewertung aus Anwendungsperspektive

Ergebnis der Raumbeobachtungsberichte 2017 und 2023:

„Weder aus den allgemeinen Rahmenbedingungen noch aus der Entwicklung 
der Realnutzung im Plangebiet sind räumliche Prozesse erkennbar, die die 
Plankonzeption des RFNP grundsätzlich in Frage stellen und eine 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans notwendig machen würden. Eine 
anlassbezogene Fortentwicklung des Plans durch Änderungsverfahren ist 
erforderlich und möglich.“
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Bewertung aus Anwendungsperspektive

• enge Zusammenarbeit der Kommunen in der Projektgruppe GFNP  

• Identifizierung von Anpassungsbedarfen

• Vorstellung und Bewertung von Planungsfällen

• Austausch über die Auswirkungen aktueller räumlicher Entwicklungen und 
Änderungen planungsrechtlicher Vorgaben/Leitbilder auf den GFNP

• zusätzlich Beratung durch den vbA

• daraus erfolgt eine kontinuierliche Anpassung des Planwerks durch 
Änderungsverfahren

• Der Maßstab (1:50.000) und die Regeldarstellungsschwelle (5 ha) haben sich 
bewährt: Die verhältnismäßig geringe Anzahl an Änderungsverfahren spricht für 
Praxistauglichkeit und hohe Kompatibilität des Planwerks mit der Realnutzung 
oder den Nutzungsvorstellungen.
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Fazit und Ausblick

• Der GFNP kommt seiner Steuerungsfunktion nach und wird von den 
Verwaltungen der Mitgliedskommunen als praktikabel betrachtet.

• Eine Neuaufstellung würde einen intensiven konzeptionellen Vorlauf und 
zahlreiche Gutachten erfordern.

➢ großer personeller und finanzieller Aufwand 

Eine Neuaufstellung ist weder aus rechtlicher noch aus 
Anwendungsperspektive erforderlich und wäre vor dem 
Hintergrund der finanziellen und personellen Belastung kaum zu 
rechtfertigen (schlechte Kosten-Nutzen-Relation).

Raumbeobachtungsbericht 2030

• weitergehende Evaluierung der Plankonzeption des GFNP 

• systematische Überprüfung der Erforderlichkeit einer Neuaufstellung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8

